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An die
landwirtschaftlichen Alterskassen

Wie in dem Revisionsverfahren zu Az. B 10 LW 11/02 R (vgl. dazu das Bezugsrund-
schreiben AH 016/2004) hat der 10. Senat des BSG auch in dem Revisionsverfahren
zu Az. B 10 LW 17/02 R mit Urteil vom 11.12.2003 die Nichtanrechenbarkeit von
Weiterversicherungsbeiträgen im Rahmen des § 92 Abs. 1 Satz 1 ALG i. d. F. d. AV-
mEG sowie die Verfassungskonformität dieser Regelung festgestellt.

Die Besonderheit des diesem Verfahren zu Grunde liegenden Sachverhalts bestand
darin, dass der Ehemann der Klägerin nach einer längeren Phase der Weiterentrichtung
i. S. d. § 27 GAL erneut – für den Zeitraum vom 01.12.1994 bis 31.10.1995 – als Land-
wirt versicherungs- und beitragspflichtig geworden war. Außerdem hatte die beklagte
LAK der Klägerin noch vor In-Kraft-Treten des ASRG-ÄndG zunächst mitgeteilt, dass ihr
die Weiterversicherungszeiten ihres Ehemannes zugerechnet würden, diese Mitteilung
aber später unter Hinweis auf die durch das ASRG-ÄndG geschaffene Rechtslage wie-
der rückgängig gemacht (zu Einzelheiten des Sachverhalts und des Prozessverlaufs vgl.
das Bezugsrdschr. AH 002/2003).

Wie der Senat näher ausführt, kann in vg. Mitteilung der Zurechnungsmöglichkeit sämt-
licher Beitragszeiten des Ehemannes allenfalls eine Zusicherung i. S. d. § 34 SGB X
gesehen werden. Deren mögliche Bindungswirkung sei aber nach Maßgabe des § 34
Abs. 3 SGB X infolge wesentlicher Änderung der Rechtslage entfallen.

Auch die vorliegende Sachverhaltsgestaltung lasse nicht auf die Verfassungswidrigkeit
der streitgegenständlichen Norm schließen. In ihrem Eigentumsrecht, Art. 14 Abs. 1
GG, sei die Klägerin nicht verletzt. Nach dem Grundgedanken des § 92 Abs. 1 Satz 1
ALG könnten nur die Beitragszeiten des Ehemannes zugerechnet werden, in denen der
Bäuerin eine Tätigkeit im Unternehmen tatsächlich auch möglich war, weil ein der Ver-
sicherungs- und Beitragspflicht unterliegendes Unternehmen der Landwirtschaft betrie-
ben wurde. Damit wäre die undifferenzierte Berücksichtigung sämtlicher Beitragszeiten
des Ehemannes „in den wohl seltenen Fällen, in denen dieser – wie hier – zwar Ende
1994 beitragspflichtig war und dann ab Januar 1995 für die Ehefrau auch ein Pflichtbei-
trag als Gilt-Landwirtin gezahlt wurde, der Betrieb eines die Mindestgröße erreichenden
landwirtschaftlichen Unternehmens aber mehr als ein Jahrzehnt zuvor – unter Weiter-
zahlung von Beiträgen durch den Ehemann – aufgegeben worden war“, unvereinbar.
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Der Eingriff sei zudem nicht als unverhältnismäßig schwer anzusehen. Dies folge aus
der lediglich systemgerechten Begrenzung der Zurechnungsregelung und dem Fortbe-
stand weiterer übergangsrechtlicher, dem Vertrauensschutz gegenüber dem Recht des
GAL dienender Regelungen (§§ 94 und 97 ALG). Zwar beziehe die Klägerin eine um
30 % geringere Altersrente als sie bei Weitergeltung des ursprünglichen § 92 Abs. 1
Satz 1 ALG zu erwarten gewesen wäre. Die hohe Kürzungsrate sei aber vor allem auf
die geringe Zahl der tatsächlich von der Klägerin ab 01.01.1995 gezahlten Beiträge zu-
rückzuführen.

Vertrauensschutz sei der Klägerin auch nicht im Hinblick auf ihren Vortrag einzuräu-
men, sie und ihr Ehemann hätten die Bedingungen des damals geltenden § 92 Abs. 1
Satz 1 ALG durch Wiederaufnahme der Unternehmertätigkeit zum 01.12.1994 nur we-
gen der damit verbundenen Aussicht erfüllt, dadurch die Beitragszeiten des Ehemannes
in vollem Umfang für sie anrechenbar machen zu können. Insofern müsse ihr entgegen
gehalten werden, dass „– jedenfalls in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der
grundlegenden Neugestaltung eines Sozialleistungssystems – grundsätzlich mit einer
Korrektur systemwidrig eingeräumter, nur in besonders gelagerten Fällen eintretender
Begünstigungen gerechnet werden muss.“ Ihre mit der erneuten Begründung der Bei-
tragspflicht verbundenen Aufwendungen seien von vornherein mit einem entsprechen-
den Risiko belastet gewesen. Im Übrigen hätten sich die behaupteten, mit der Wieder-
aufnahme des Betriebes verbundenen finanziellen und persönlichen Opfer auch kei-
neswegs als gänzlich nutzlos, vielmehr nur als wirtschaftlich nicht so ertragreich erwie-
sen, wie sie es bei Fortgeltung der früheren Rechtslage gewesen wären.

Weitere Einzelheiten der Begründung können dem beigefügten Urteil entnommen wer-
den.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

In Vertretung

Stüwe

Anlage
Urteil des BSG vom 11.12.2003, Az. B 10 LW 17/02 R


















